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					Rom von unten: Von Sklaven, Bio-Römern, Traumdeutern, vierbeinigen Zirkusstars, Normalos und Außenseitern.

					Rush Hour in den Hauptstraßen, Obdachlose unter den Brücken und prächtige Wochenendhäuser, hohe Einwanderungszahlen und Unisex-Toiletten – New York? Berlin? Rom zur Kaiserzeit! Diese Zeitreise ist ein Muss für alle Geschichtsinteressierten, die mehr über das echte Leben im Alten Rom wissen möchten.

					Was war eigentlich auf den Straßen los, während die ruhmreichen Gladiatoren sich in der Arena die Schädel einschlugen und Feldherren venividivici das Römische Reich vergrößerten? Wie lebte es sich in der kosmopolitischen Hauptstadt, berühmt für eine blühende Wirtschaft, mit Smog und Stau? Und in einer Klassengesellschaft mit dekadentem Luxus und großer Armut? Der provokante Slogan »60-Jährige von der Brücke!« wurde schon zur römischen Kaiserzeit heftig diskutiert.

					Karl-Wilhelm Weeber führt als kundiger Cicerone mit viel Witz und Esprit durch das Rom der Kaiserzeit, er erzählt, was Nachtigallen kosteten (lebend) und wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, das 10. Lebensjahr zu erreichen. Wir erfahren, dass Xenophobie in der Einwanderungsstadt (Griechen! syrische Frauen!) die Ausnahme war, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aber gang und gäbe, dass schon damals Raubbau an der Natur betrieben und kritisiert wurde, und dass –  funktionierender Rechtsstaat hin, florierende Wirtschaft her – das Leben für die Allermeisten kein Zuckerschlecken war.
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	Bildrechtenachweis


					Einführung 

				Vor einigen Monaten machte eine aufsehenerregende Meldung die Runde. Im Zuge einer forcierten Gleichstellungspolitik hat Island beschlossen, im öffentlichen Raum – gegebenenfalls neben dem getrennten Standard – Unisex-Toiletten verpflichtend zu machen. Nicht wenige erkennen darin einen Fortschritt. Wenn das so ist, waren die Römer erstaunlich fortschrittlich – ein Attribut, das ihnen normalerweise nicht gerade anhaftet. Denn ihre öffentlichen Latrinen waren Unisex-Toiletten – jedenfalls nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung, die sich auch auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten intensiviert hat. Der archäologische, von literarischen Quellen nicht infrage gestellte Befund ist noch überraschender, wenn man einen Blick auf die teilweise gut erhaltenen Latrinen in römischen Bädern und anderswo wirft: Trennwände? Fehlanzeige! Man saß ohne Begrenzung und Sichtschutz nebeneinander. Der feinen Gesellschaft passte das irgendwann nicht mehr, und so ersann sie die römische Prachtlatrine – ein soziologisches Phänomen, das angesichts der starken Gegensätze zwischen Arm und Reich in der römischen Gesellschaft nicht ganz so überraschend daherkommt.
In diesem Fall waren mal die Bessergestellten eine Randgruppe, wenn auch privilegiert und nur freiwillig ausgegrenzt. Normalerweise dienen ihre Lebensverhältnisse dazu, uns über »die« Römer zu informieren. Kein Wunder, denn aus ihren Reihen stammten die allermeisten Schriftsteller, und sie verfügten über die finanziellen Mittel, um bauliche Spuren zu hinterlassen, die die Jahrtausende überdauerten. Aber das ist ein ziemlich unvollständiges, vielfach sogar trügerisches Römer-Bild. Über die einfachen Menschen erfahren wir relativ wenig – und wenn, dann aus der Perspektive der Wohlhabenden.
Trotzdem: Rom – das ist nicht nur die Geschichte von Kaisern und Senatoren, Militärs und Millionären. Die althistorische Forschung der letzten Jahrzehnte hat sich zunehmend auch der Sozial- und Alltagsgeschichte zugewandt und die Quellen – neben der schriftlichen Überlieferung auch das epigraphische und das archäologische Material – daraufhin befragt, was sie über das Leben der Angehörigen einzelner Gruppen zu berichten wissen: über die Alten und die Jungen, über Menschen mit Migrationshintergrund und Kleinbauern, über Kriminelle und Handwerker, Prostituierte und Menschen mit Behinderung. Und natürlich über die Unfreien, die in der Stadt Rom wohl fast ein Drittel der Bevölkerung ausmachten und im gesamten Imperium ein knappes Fünftel. Arbeits- und Lebensbedingungen der Sklavinnen und Sklaven sind allerdings ziemlich gut dokumentiert, weil das Gros von ihnen für die Angehörigen der Oberschicht tätig war.
Die vorliegende Darstellung möchte wichtige Ergebnisse dieser sozialgeschichtlichen Neuorientierung aufgreifen und damit ein lebendiges Rom präsentieren, das die Sterilität und Verstaubtheit mancher Klassik-Vorstellungen hinter sich lässt. Dabei geht es nicht um ein neues, sondern um ein ergänztes und erweitertes Rom-Bild, in dem auch die »Normalos« ihren Platz finden.
Sie kommen in der »klassischen« Vorstellung vom antiken Rom meist nur als Masse vor, die das Colosseum, den Circus Maximus, die Theater und Thermen füllte. Das Stichwort »Brot und Spiele« verbindet sich für viele mit der Vorstellung von einer Art Sozialparadies, in dem Hunderttausende vom Staat alimentiert und mit circenses politisch ruhiggestellt wurden. Das ist jedoch eine üble Geschichtsklitterung, die die kleinen Leute gewissermaßen auf die Anklagebank der Geschichte verbannt und ihnen ihre eigentliche Lebensleistung – ihre Arbeit und ihr Durchhalten in prekären Lebensverhältnissen – aberkennt. Mit dieser diffamierenden Legende soll endlich aufgeräumt werden.
Schließlich werden einige Aspekte von großer Aktualität angesprochen: Wie hielten es die Römer mit der Umwelt, wie gingen sie mit sexuellen Minderheiten – konkret: den Homosexuellen – um, wie ernst war es ihnen mit dem Tierschutz, wie sah es mit der Integration von Menschen mit Behinderung aus und wie mit dem Zusammenleben von Menschen mit Migrationshintergrund und »Bio-Römern«?
Schauplatz unserer »unklassischen« historischen Reise in die Römerzeit ist im Wesentlichen Rom selbst, die Hauptstadt des Imperium Romanum und mit rund einer Million Einwohnern die bei Weitem größte Metropole. Viele Aspekte, auf die wir dort stoßen, lassen sich aber für das gesamte Römische Reich verallgemeinern. Zeitlich stehen das erste und das zweite nachchristliche Jahrhundert im Mittelpunkt. Sie werden häufig als Blütezeit Roms angesehen. Eine Blütezeit auch für das »Rom von unten«?

					I. Sklaven – Leben im Schatten der Säulen

				Im Jahr 61 n.Chr. wurde Rom von einem aufsehenerregenden Verbrechen erschüttert. Pedanius Secundus, als Stadtpräfekt einer der höchsten und mächtigsten Beamten des Reiches, wurde von einem seiner Sklaven ermordet. Das Motiv des Mörders blieb im Unklaren. Die einen wollten wissen, dass sich sein Herr nicht an die Freilassungsabsprache gehalten habe, obwohl beide schon einen Preis ausgehandelt hätten – ein Verstoß gegen Treu und Glauben, der moralisch, aber nicht juristisch anstößig gewesen wäre. Andere munkelten von einem Eifersuchtsdrama. Sklave und Herr hätten sich in denselben Jüngling verliebt, und der Sklave habe diese Konkurrenzsituation durch die Bluttat beenden wollen.[1]
An der Schuld des Täters gab es offensichtlich keinen Zweifel. Nach römischem Recht hatte er den Tod durch entehrende Kreuzigung verdient – darin waren sich alle einig. Auf Mitleid oder mildernde Umstände durfte kein Unfreier rechnen, der seinen Herrn umbrachte, mochte der auch ein übler Peiniger und Menschenschinder sein. Wohl aber entzündete sich eine erregte öffentliche Diskussion an der Frage, wie mit den anderen Sklaven des Haushalts zu verfahren sei. Die rechtliche Grundlage dafür war ebenso klar wie bindend: Nach einem Senatsbeschluss wohl aus dem Jahr 10 n.Chr. waren sämtliche Angehörige der unfreien familia zunächst unter Folter zu verhören, um die Schuldigen und die Umstände der Tat zu ermitteln, und sodann zu töten. Nur so sei im Vorfeld eines Attentatsplans »die Sicherheit eines herrschaftlichen Hauses zu gewährleisten, indem die Sklaven unter Androhung der Todesstrafe gezwungen würden, ihrem Herrn gegen Personen von innerhalb und außerhalb des Hauses Hilfe zu leisten« – so der Jurist Ulpian.[2]

					
						Vierhundert Kreuzigungen? – Eine unerhörte Protestdemo und ein gnadenloses Exempel

					
					Vermutlich unter dem Eindruck einer aufwühlenden Bluttat war das entsprechende senatus consultum Silanianum in der Zwischenzeit noch einmal verschärft worden. Alle Unfreien des Haushalts wurden in Kollektivhaftung für den Mord an einem Herrn genommen, und zwar unabhängig von einem individuellen Verschulden. Derjenige, der nichts geahnt hatte und ebenso schockiert über den Tod seines Herrn sein mochte wie dessen Angehörige, wurde genauso behandelt wie der Mitwisser oder Mittäter: Unterlassene Hilfeleistung, auch wenn die Notwendigkeit der Hilfeleistung sich erst aus der Tat selbst ergab. Ausgenommen von dieser auf massive Abschreckung zielenden brutalen Mithaftung waren lediglich unmündige, blinde, taube und altersschwache Sklaven.

					Von denen gab es im Haushalt des Pedanius Secundus indes nur wenige, dagegen sehr viele »normale« Sklaven, die nun zur »Verantwortung« gezogen werden sollten. Genauer gesagt: an die 400. Sie alle waren dem senatus consultum Silanianum zufolge Todeskandidaten. Als nun Massenhinrichtungen bevorstanden, gärte es mächtig in der Bürgerschaft. Vielen Römern erschien das grausame Vergeltungsprozedere ungerecht. Sie gingen auf die Straße, protestierten und setzten sich vehement dafür ein, den »traditionellen« Senatsbeschluss nicht anzuwenden. Der Widerstand nahm von Tag zu Tag zu; er drohte in einem unkontrollierten Tumult zu enden, zumal die Demonstranten auch das Senatsgebäude belagerten. Spontane – und gesteuerte – Demonstrationen waren in der Hauptstadt keine Seltenheit; vor allem in den Stätten der Massenunterhaltung – wie im Circus, Theater und Amphitheater – gehörten sie zur üblichen politischen Interaktion zwischen dem Kaiser und seinem Volk.

					Diesmal galt der Aufruhr aber nicht der Durchsetzung eigener Interessen wie dem Protest gegen hohe Getreidepreise und Steueranhebungen, sondern die Menschen setzten sich aus Mitleid für Sklaven ein, die einer Art Staatsräson geopfert werden sollten. Die Demonstrationen und Blockaden machten auch auf viele Senatoren Eindruck. Sie begannen umzudenken. »Tauben« und »Falken« standen sich im Senat gegenüber. Wohin sich die Mehrheit neigte, war ungewiss. Ein erster Erfolg für die Protestierer war die Bereitschaft des Senats, überhaupt über die Angelegenheit zu diskutieren und nicht einfach den geltenden Beschluss zu exekutieren.

					In dieser Situation ergriff Gaius Cassius das Wort, ehemaliger Konsul und führender Jurist, ein strammer Traditionalist, der keinen Hehl aus seiner Überzeugung machte, dass früher alles besser gewesen sei und die Dinge sich grundsätzlich zum Schlechteren entwickelt hätten. In vielen Diskussionen, so Cassius, habe er darauf verzichtet, Einspruch gegen bedenkliche Neuerungen zu erheben, um seine Autorität nicht als notorischer Neinsager zu beschädigen. Jetzt aber sei es mit seiner Zurückhaltung vorbei, dies sei der Tag, an dem der Staat dringend seines Rates bedürfe.

					Der war, was den Umgang mit den »schuldigen« Sklaven anging, eindeutig: Auf keinen Fall dürfe man von der jahrzehntelang mit guten Gründen durchgehaltenen Linie abweichen. »Wen wird seine Würde künftig schützen, wenn sie nicht einmal einen Stadtpräfekten geschützt hat? Welche Zahl von Sklaven wird ihn sichern, wenn nicht einmal vierhundert Sklaven den Pedanius Secundus geschützt haben?« Unschuldige sollten das sein, von denen Demonstranten die Todesstrafe abwenden wollten? »Glaubt ihr wirklich, ein Sklave hätte den Plan zur Ermordung seines Herrn gefasst, ohne eine Drohung auszusprechen, ohne sich in einem unbedachten Moment zu verplappern? Aber angenommen, er hat seinen Plan geheim gehalten, er hat sich eine Waffe verschafft, ohne dass seine Umgebung etwas davon mitgekriegt hat: Hätte er die Wachen passieren, die Schlafzimmertür öffnen, Licht hineintragen und die Mordtat vollenden können, ohne dass irgendjemand etwas davon bemerkt hätte?«[3]

					Es müsse Mitwisser gegeben haben, das sei völlig klar. Ebenso sei klar, dass nicht alle Bescheid gewusst hätten. »Ja, es werden auch einige Unschuldige ums Leben kommen.« Das sei nichts anderes als bei der berüchtigten Dezimierungsstrafe im Militär. Wenn wegen Feigheit der gesamten Einheit jeder Zehnte zu Tode geprügelt werde, so treffe das auch Soldaten, die sich persönlich nichts hätten zuschulden kommen lassen: »Jeder größeren exemplarischen Bestrafung haftet etwas Ungerechtes an. Was Einzelne trifft, wird indes durch den Nutzen für die Allgemeinheit aufgewogen.«[4]

					Mit seiner hochemotionalen Rede, die generalpräventive Überlegungen mit Angstmache verband – alle seine Zuhörer waren ja selbst Sklavenhalter –, erreichte Cassius, was er wollte. Zwar gab es manche Unmutsäußerung, Zwischenrufe und einiges unwillige Gemurmel, aber niemand raffte sich zu einer Gegenrede auf. Und so blieb das senatus consultum Silanianum in Kraft; eine Mehrheit der Senatoren stimmte dem Hardliner zu, der nicht versäumt hatte, darauf hinzuweisen, dass »früher schon Klügere als wir diese Frage erörtert haben«[5] – im traditionsbewussten römischen Senat durchaus kein hohles Totschlagargument, sondern der ernst zu nehmende und ernst genommene Hinweis auf die Weisheit der Väter.

					Mit dem Senatsbeschluss war die Angelegenheit jedoch noch nicht zu Ende. Der Widerstand im Volk dauerte an, und er erklärte sich nicht nur damit, dass viele Protestierer selbst keine Sklaven besaßen, sondern wohl auch damit, dass ein nicht unerheblicher Teil der hauptstädtischen Bevölkerung Abkömmlinge ehemaliger Sklaven und Freigelassene waren. Grundsätzlich gab es keine Solidarität zwischen den kleinen Leuten und den Sklaven, wohl aber loderte der Volkszorn in diesem konkreten Fall auf, weil die bevorstehende Rache-Maßnahme als ungerecht und maßlos empfunden wurde. Es ging den Demonstranten nicht um ein sozusagen gemeinsames Unterhaken von Unterprivilegierten, nicht um einen programmatischen Angriff auf das »System«, sondern es war ein von Empörung, Mitleid und Gerechtigkeitsgefühl gesteuertes Aufbegehren: Das konnte doch nicht wahr sein, was da drohte!

					Die Leute machten Ernst. Sie griffen zu Pflastersteinen und Brandfackeln und verhinderten so, dass die »schuldigen« Sklaven zur Hinrichtung gebracht werden konnten. In diesem Moment griff der Kaiser ein. Nero drückte mit scharfen Worten sein Missfallen an den Kundgebungen und der Radikalisierung der »Opposition« aus, und er ließ Militär aufmarschieren. Der gesamte Weg zur Hinrichtungsstätte wurde von eng stehenden Militärposten gesichert, und das senatus consultum Silanianum wurde gnadenlos durchgesetzt; vierhundert Sklaven, die sich sub eodem tecto befunden hatten, als ihr Herr ermordet wurde, »unter demselben Dach« – so lautete die verhängnisvolle Formel –, erlitten den Kreuzestod.

				
					
						»So viele Feinde wie Sklaven« – Desolidarisierung unten versus Solidarisierung oben

					
					Grausame Exzesse im Umgang mit Sklaven, wie sie sich im Jahr 61 ereigneten, gehörten in der römischen Welt keineswegs zur Normalität. Das zeigen gerade die damals von der unbarmherzigen Exekution geltenden Rechts ausgelösten Proteste und Unruhen. Eine Bürgerschaft, in der so etwas häufiger vorgekommen wäre, hätte nicht so empört reagiert. Das betrifft nicht nur die Quantität, also die riesige Zahl der damals Hingerichteten, sondern auch die »Qualität«, d.h. das Verbrechen des Herrenmordes einerseits und die brutale Vergeltung auch gegenüber persönlich nicht Schuldigen andererseits: Im Gegenteil, Berichte über tödliche Übergriffe von Unfreien gegen ihre Herren sind, sieht man von der Epoche der großen Sklavenaufstände im 2. und 1. Jh.v.Chr. ab, eher selten. Zweifellos kamen sie aus den unterschiedlichsten Gründen vor, und zweifellos war die Dunkelziffer in diesem Bereich ziemlich hoch, wenn Attentate als Unfälle getarnt oder Giftanschläge nicht aufgedeckt wurden. Aber nichts berechtigt zu der Annahme, dass sich die römischen Herren pausenlos vor ihren Sklaven hätten fürchten und in ständiger Sorge vor einem Anschlag oder einer permanenter Konspirationsbereitschaft hätten leben müssen. Aufs Ganze gesehen, war die Situation zwischen Sklavenbesitzern und ihren Sklaven entspannt.

					Gleichwohl war Vorsorge getroffen für den Fall, dass dennoch gefährliche Spannungen auftraten. Das senatus consultum Silanianum war solch eine Vorsichtsmaßnahme, die abschrecken und bedrohlichen Eskalationen in einem einzelnen Haushalt zuvorkommen sollte. Die Botschaft richtete sich weniger an potenzielle Täter, die zu einem Anschlag auf das Leben ihres Herrn entschlossen waren, als an ihre Mitsklaven, die von entsprechenden Plänen Wind bekamen. Sie konnten ihre eigene Haut nur retten, wenn sie den Plan aufdeckten und ihren Herrn warnten. Dass sie damit möglicherweise sogar einen guten »Kumpel« ans Messer lieferten, lag im perfiden Kalkül der drohenden Kollektivbestrafung begründet. Solidarische Anwandlungen sollten im Keim erstickt werden. Jeder ist sich selbst der Nächste – diese Lektion lernten Sklaven früh, und sie wurden in vielen Situationen daran erinnert. An einer Solidarität unter Sklaven konnten die Freien kein Interesse haben. Und sie nutzten alle Gelegenheiten und Möglichkeiten der Vereinzelung und Desolidarisierung – bewusst und mit voller Absicht oder ganz spontan aus dem Gefühl heraus.

					Es gab die Redewendung totidem hostes, quot servi, man habe »so viele Feinde wie Sklaven«[6] – einer der vielen »Sprüche«, die man im Alltag, häufig genug augenzwinkernd, so dahinsagte, ohne dabei an ein Damoklesschwert tatsächlicher Bedrohung zu denken. Und doch gab es da offensichtlich im Unterbewusstsein vieler Sklavenhalter ein latentes Unbehagen, ob die Sklavenhalter wirklich sicher seien vor ihren Unfreien. Wohl auch deshalb wurde ein Antrag im Senat abgelehnt, der Sklaven verpflichten wollte, sich in der Bekleidung von Freien zu unterscheiden. »Kurz darauf wurde den Leuten klar«, berichtet Seneca, »welch große Gefahr drohe, wenn unsere Sklaven anfangen sollten, uns zu zählen.«[7] Von der Diskriminierungsinitiative nahm man rasch wieder Abstand.

					Vier Jahrzehnte nach dem Mord an Pedanius Secundus sollte Rom durch ein weiteres Verbrechen an einem Sklavenbesitzer alarmiert werden. Um das Jahr 101 überfielen einige Sklaven ihren Herrn Larcius Macedo in seiner Villa bei Formiae während des Bades. Im Glauben, sie hätten ihn getötet, ließen sie ihn auf dem heißen Boden der Thermen liegen. In Wirklichkeit überlebte Macedo das Attentat, starb aber wenige Tage später an seinen Verletzungen. Das Motiv der Sklaven war eindeutig: Erbitterung und Wut auf einen berüchtigten Menschenschinder, »einen ebenso hochmütigen wie grausamen Herrn«, charakterisiert ihn der Jüngere Plinius – und fügt hinzu, dass sich dieser unerbittliche Sklaventreiber »zu wenig oder vielleicht zu oft klargemacht hat, dass sein eigener Vater selbst noch Sklave gewesen war«.[8]

					Im Grunde also ein klarer Fall, bei dem man eine gewisse Sympathie mit den Tätern verspüren könnte, auf jeden Fall aber keine mit dem Opfer, das seine Sklaven offensichtlich bis aufs Blut gereizt und zu ihrer Verzweiflungstat getrieben hatte – Plinius sei Dank für seine luziden Worte über das Kompensationsmotiv des Sklavenquälers. Umso mehr erstaunt man, wie unser Chronist – selbst ohne Zweifel ein fürsorglicher, seinen eigenen Sklaven ausgesprochen zugewandter Herr – die aufsehenerregende Bluttat bewertet: »Da siehst du, wie vielen Gefahren, wie vielen Entwürdigungen, wie vielen Verhöhnungen wir ausgesetzt sind!« »Wir« – das ist die Gesamtheit aller Sklavenbesitzer, die jetzt gewissermaßen zur Solidarität ausgerechnet mit einem Sklavenschinder aufgerufen wird, der die gesamte Institution der Sklaverei durch sein individuelles Fehlhandeln desavouiert hat. »Und niemand darf sich sicher sein«, fügt Plinius hinzu, »nur weil er glaubt, ein nachsichtiger und milder Herr zu sein. Denn die Herren werden nicht aufgrund eines Urteilsspruches ermordet (der ihr Verhalten in Rechnung stellt), sondern aufgrund eines Verbrechens.«

					Eine ziemlich krause Logik, wenn man bedenkt, wie Plinius selbst zuvor den »Urteilsspruch« der Sklaven begründet und Macedo als Hassfigur gezeichnet hat, die Aggressionen geradezu auf sich gezogen habe. Diese rationale Analyse gerät angesichts des Erschreckens über den gewaltsamen Tod eines Mit-Sklavenhalters völlig in Vergessenheit. Irrationale Angst, dass es auch dem »guten« Sklavenhalter ans Leder gehen könnte, beherrscht das Resümee – vielleicht ein tiefer Blick in das Gemüt nicht nur des Sklavenbesitzers Plinius.

					In solchen Augenblicken mochte manchen nachdenklichen Freien zu Bewusstsein kommen, dass auch sie »prekär« lebten, insofern sie ebenso wie Macedo zu Opfern der unterdrückten unfreien Minderheit werden konnten. Jedoch zog niemand die Konsequenz daraus, für die Abschaffung der Sklaverei einzutreten oder auf die Dienste von Sklaven zu verzichten, obwohl er die notwendigen Mittel dafür gehabt hätte. Sklaverei war eine Normalität und eine gesellschaftliche Gegebenheit, die nicht grundsätzlich infrage gestellt wurde.

				
					
						Naturgegebene Sklaverei? – Ein dürftiges, aber bequemes Konstrukt des großen Aristoteles

					
					Die Institution der Sklaverei wurde nicht einmal von den Sklaven selbst infrage gestellt, soweit sich das den Quellen entnehmen lässt, die zugegebenermaßen samt und sonders die Herrenperspektive einnehmen. Doch auch wenn die Stimmen der Betroffenen nicht zu hören sind, lässt sich doch aus ihrem Handeln ablesen, dass sie nicht für eine sklavenlose Gesellschaftsordnung eintraten. Bei keinem der großen Sklavenaufstände war die Abschaffung der Sklaverei ein programmatisches Ziel. Die Sklaven wollten persönlich frei sein, das schon. Und sie wollten sich an ihren bisherigen Unterdrückern rächen – und zwar, indem sie die Herrschaftsverhältnisse umkehrten. Ehemalige Sklaven versklavten jetzt ihre Herren, und der große Sklavenführer Spartacus zwang zuvor freie Römer, am Grabe eines seiner Mitanführer als Gladiatoren zu kämpfen. Mit einer fundamentalen Befreiungsideologie, einem Kampf für die Freiheit aller und gegen die Versklavung von Menschen durch Menschen hatte das nichts zu tun – was man den aufständischen Sklaven nicht vorwerfen sollte. Wieso hätten ausgerechnet wenig gebildete, jahrelang drangsalierte und traumatisierte Sklaven eine Alternative zur bestehenden Gesellschaftsordnung entwickeln und theoretisch begründen sollen? Das hätte man, wenn überhaupt, dann eher von Intellektuellen aus der Oberschicht erwarten können, die über die notwendige Bildung und Selbstdistanz verfügten, um andere – gerechtere – Modelle menschlichen Zusammenlebens zu ersinnen, zu propagieren und sich energisch für ihre Realisierung einzusetzen.

					Dazu hat sich indes keiner aufgerafft. Eine antike Abolitionistenbewegung hat es nicht gegeben. Wohl aber die theoretische Einsicht, dass Sklaverei nichts Natürliches bzw. Naturgegebenes sei, ja sogar, dass sie ethisch gesehen als Unrecht zu gelten habe. Die griechischen Sophisten – oder zumindest einige von ihnen – haben das im 5. Jh.v.Chr. deutlich so gesagt: »Die Gottheit hat alle Menschen frei entlassen«, heißt es in einer Rede des Alkidamas, und: »Niemanden hat die Natur zum Sklaven gemacht.«[9] Mit anderen Worten: Dieses Herrschaftsverhältnis lasse sich nicht unter Berufung auf die phýsis, »Natur«, begründen. Es sei ein Geschöpf des nómos, der »Gewohnheit«, der »gesellschaftlichen Vereinbarung«. Bei dieser Klarstellung blieben die Sophisten jedoch stehen; sie leiteten daraus, soweit das rekonstruierbar ist, nicht die Forderung ab, auf die Sklaverei zu verzichten. Auch in anderen Bereichen trafen die Menschen ja gesellschaftliche Vereinbarungen, die sich mit mehr oder wenigen guten Gründen über die Natur hinwegsetzten. Selbstverständlich war auch der nómos eine Autorität; von daher ergab sich keine zwangsläufige Notwendigkeit, die ethische Erkenntnis in gesellschaftliche Realität umzusetzen.

					Die Position der Sophisten entsprach außerdem nicht gerade der Mehrheitsmeinung. Die wurde einige Zeit später vom großen Aristoteles vertreten und gewissermaßen ein für alle Mal theoretisch begründet. Für ihn war die Sklaverei naturgegeben, allerdings nur die Versklavung von »Barbaren« durch Griechen. Für Aristoteles gibt es ein allgemeines Prinzip, das die Menschheit von Natur aus in Herrschende und Dienende einteilt. Das sei bei Männern und Frauen der Fall, meint er, insofern es für das Weibliche nützlicher sei, vom Männlichen regiert zu werden. Ebenso verhalte es sich bei Freien und Unfreien; für die Letzteren »ist das Dienen zuträglich und gerecht«. Das erkenne man schon an der natürlichen Beschaffenheit der Körper. Die einen – Sklaven – seien »kräftig für die Beschaffung des Notwendigen gebaut«, die anderen – Freien – »aufgerichtet und brauchbar für ein politisches Leben«[10]. Aristoteles muss freilich einräumen, dass »häufig auch das Gegenteil davon vorkommt«.[11] Schon allein mit diesem Zugeständnis diskreditiert sich das scheinbare Argument von der naturgegebenen Sklaverei selbst. Damit schwächt Aristoteles auch seine These, dass es für die Sklaven selbst das Beste sei, von Herren regiert zu werden, weil »sie zwar Vernunft annehmen, aber nicht selbstständig besitzen können« – ähnlich wie der Körper der Seele, das Tier dem Menschen und das Weibliche dem Männlichen untertan sein müsse.

					Es lohnt einfach nicht, die logisch überaus löchrige Argumentation des Aristoteles ausführlich darzulegen und zu widerlegen. Sie ist alles andere als ein Ruhmesblatt der antiken Philosophie – wenig mehr als eine philosophisch verbrämte Rechtfertigung des gesellschaftlichen Status quo, bei der es um nichts anderes ging als um ebendiese Legitimation. Die Sklavenbesitzer konnten mit dieser »philosophischen« Rückendeckung bestens leben, und es hatte ja niemand ein wirtschaftliches Interesse daran, die bequeme ideologische Grundlage der vermeintlich naturgegebenen Sklaverei zu erschüttern. Kein Wunder, dass sich nicht nur antike Sklavenhalter gern auf Aristoteles beriefen, sondern in der Neuzeit auch noch spanische Conquistadoren und nordamerikanische Sklavenhalter.

					Indes reichte das gefällige, logisch dürftige Konstrukt des Aristoteles auch vielen römischen Denkern und Rechtsgelehrten als Legitimation der Sklaverei nicht aus. Insbesondere die Juristen favorisierten einen anderen Begründungsansatz, und zwar den der Empirie. Wohin man in der antiken Welt auch blickte, stieß man auf Strukturen von Sklaverei. Sie schien damit ein Ausfluss des ius gentium zu sein, eines »Völkerrechts«, das durchweg die fundamentale Unterscheidung der Menschen in Freie und Unfreie kannte. Mit einem Naturrecht habe das nichts zu tun, sagt der bedeutende Rechtsgelehrte Ulpian klipp und klar: »Was das Naturrecht angeht, sind alle Menschen gleich.«[12] Aber eben nicht, wenn man sich umschaue, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse sich überall entwickelt hätten. Da sei zu konstatieren: »Sklaven befinden sich in der Gewalt ihrer Herren. Diese Gewalt entspringt dem Völkerrecht. Denn unterschiedslos bei allen Völkern können wir feststellen, dass den Herren die Gewalt über Leben und Tod ihrer Sklaven zusteht. Und alles, was durch einen Sklaven erworben wird, wird für den Herrn erworben.«[13] Fazit: Weil es überall so ist, ist es rechtmäßig – eine logisch wenig ambitionierte, pragmatisch-schnörkellose Begründung der Sklaverei.

				
					
						Ein dialektischer Freiheitsbegriff ohne gesellschaftliche Sprengkraft – Die Position der Stoiker

					
					Auch die Stoiker, in Rom seit dem 1. Jh.n.Chr. die einflussreichste Philosophenschule mit vielen Anhängern in der Oberschicht, wandten sich gegen die These von der naturgemäßen Sklaverei und betonten demgegenüber die Gleichheit aller Menschen im Sinne der gleichen Teilhabe am göttlichen Logos. »Willst du bedenken, dass er, den du deinen Sklaven nennst, demselben Samen entsprungen ist, sich an demselben Himmel freut, in gleicher Weise atmet, lebt und stirbt wie du?«[14], setzt sich Seneca für den Gedanken der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen ein. Aber auch die Stoa zieht daraus nicht die Schlussfolgerung einer juristischen Gleichstellung. Für sie ist Versklavung ein Schicksal, das letztlich den freien Willen des Menschen nicht beeinträchtigt. Wie Armut, Krankheit und andere Widrigkeiten ist der Verlust der bürgerlichen Freiheit ein Adiaphoron, d.h. es macht in letzter Konsequenz keinen Unterschied, ob es einem widerfährt oder nicht – wenn man sich im Inneren von solchen Scheinwerten lossagt. Geld, Gesundheit oder eben auch die Freiheit sind solche Scheinwerte, weil man sie verlieren oder irgendein dahergelaufener Pirat sie mir wegnehmen kann. Ein wirkliches Gut ist nur das, auf das ich jederzeit und in jeder Lage zurückgreifen kann – also etwa meine Einstellung zur Sklaverei. Solange ich im Inneren ein freier Mensch bin, der sich nicht von Äußerlichkeiten abhängig macht, bin ich kein Sklave im philosophischen Sinn.

					Das heißt umgekehrt, dass auch ein Sklave aufgrund seines Menschseins und seiner Teilhabe an der Allvernunft das höchste Ziel der Stoa erreichen kann: ein Weiser zu werden, dessen innere Unabhängigkeit kein äußerer, ihm nicht verfügbarer Umstand zu beeinträchtigen vermag. Damit verbindet sich eine Neudefinition von Freiheit: Wahre Freiheit ist die mentale Unabhängigkeit von Dingen, die ohnehin nicht in meiner Macht liegen; die juristisch-bürgerlich-soziale Freiheit kann insofern kein Wert sein.

					Und was kein echtes Gut ist, braucht nicht durchgesetzt und erkämpft zu werden. Damit kamen die Stoiker als Vordenker einer Abschaffung der Sklaverei nicht infrage. Eher trugen sie mit dieser Umwertung des Freiheitsbegriffs zur Zementierung der gesellschaftlichen Verhältnisse bei. Allerdings forderten sie, aufgrund ihrer prinzipiellen Gleichheit Sklaven als menschliche Verwandte human und mild zu behandeln, als Mit-Menschen, die »dieselbe Milch getrunken haben«[15] und deshalb Anspruch auf das erheben können, was man heute als Fairness bezeichnet. Es gibt Anzeichen dafür, dass dieser stoische Appell die Gesetzgebung der römischen Kaiserzeit beeinflusst und in einzelnen Punkten, was die Sklaven und ihre Behandlung angeht, humanisiert hat. Aber von einem neuen Menschenbild lässt sich nicht sprechen und schon gar nicht von einer grundsätzlichen Neuorientierung. Wenn überhaupt, dann machte die Stoa dem einzelnen versklavten Menschen ein Angebot, das Unglück seines Sklavendaseins leichter zu ertragen – indem er sich weigerte, es als Unglück zu definieren.

				
					
						Die römischen Saturnalien – Erinnerung an ein Goldenes Zeitalter ohne Unfreie

					
					War eine Welt ohne Sklaven überhaupt vorstellbar? Für die meisten Römer einschließlich der Sklaven hieß die Antwort wohl: allenfalls als Utopie. An diese Utopie wurde einmal im Jahr erinnert: beim Saturnalienfest im Dezember, dem römischen »Karneval«, der sich durch Ausgelassenheit, hohen Weinkonsum und die temporäre Außerkraftsetzung gesellschaftlicher Regeln auszeichnete. Dazu gehörte etwa das Verbot des Glücksspiels gegen Geld. Zwar setzten sich die Römer permanent darüber hinweg, aber an den Saturnalien war diese Missachtung des Gesetzes vom »Saturnalien-Gesetz« selbst erlaubt.

					Was die Sklaven angeht, so erhielten sie in diesen Tagen in liberalen Haushalten das Recht auf freie Rede. Sie durften sagen, was ihnen nicht passte, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Und sie ließen sich von ihren Herren bedienen; für eine kurze Zeit drehte sich das Herrschaftsverhältnis um. Das war kein Rechtsanspruch der Sklaven, sondern eine Tradition, deren Respektierung ganz in der Macht der Herren stand. Natürlich diente diese kurzfristige Entlassung der Sklaven aus dem Klammergriff des unbedingten Gehorsams auch als Ventil. Sie konnten Dampf ablassen und sich psychohygienisch Luft schaffen, um letztlich in ein neues Jahr der Unterdrückung zu starten – ein bisschen Genugtuung vor den nächsten Demütigungen.

					Insofern waren die Saturnalien mit ihrer scheinbaren Sklaven-Freiheit eher ein systemstabilisierendes Element. Interessant ist gleichwohl die Begründung für diesen Brauch: Er erinnerte wie der Name des Festes an die Herrschaft Saturns. Der regierte dem Mythos zufolge die Welt, bevor sein Sohn Jupiter »übernahm« und das Goldene Zeitalter, die aurea aetas, damit zu Ende war. Diese Zeit aber hatte keine Sklaven gekannt, sondern nur freie, selbstbestimmte und glückliche Menschen, die im Frieden mit der Natur und im Frieden mit ihren Mitmenschen lebten. Erst mit dem Ende des Goldenen Zeitalters waren Bosheit und Ungerechtigkeit in die Welt gekommen, Betrug und Gewalt, Unzufriedenheit und Habsucht. Eine verhängnisvolle Spirale des Immer-mehr-haben-Wollens hatte jene Eintracht und jenen Frieden zerbrechen lassen, die der Sage nach die aurea aetas prägten. Der Krieg war erfunden worden und mit ihm die Kriegsgefangenschaft, die älteste und ergiebigste Quelle der Sklaverei.

					Im Mythos spiegelt sich historische Erfahrung, jedenfalls zum Teil. Das trifft auch auf den Ursprung der Sklaverei zu: Die absolute Herrschaft eines Menschen über einen anderen resultiert aus dem »Recht des Siegers« im Krieg. Ihm steht alles zu, was er sich mit Gewalt unterworfen hat: das Land, die Habe und eben auch der Körper der Besiegten. Bezwungene Feinde, die die Waffen niederlegten, ergaben sich auf Gnade oder Ungnade. Das »oder Ungnade« wird heutzutage kaum als echte Alternative zur Kenntnis genommen. Bei den Römern war das anders: Auf Gnade oder Ungnade umfasste eben auch die Ungnade, und das heißt die Tötung des Feindes oder seine völlige Inbesitznahme bis hin zur Auslöschung seiner bürgerlich-sozialen Existenz durch die Überführung in den Status eines Sklaven, der nur noch dem Willen seines Herrn untertan war.

					In diesem totalitären Verständnis von Sich-Ergeben ist es gar nicht zynisch gemeint, wenn man die Versklavung als Ausdruck von Milde interpretierte: Im Akt der Versklavung verzichtete der Sieger darauf, den Besiegten zu töten. Er begnügte sich damit, ihn zu versklaven, und »rettete« ihn damit vor Schlimmerem, dem Tod. Tatsächlich glaubte man allgemein an die (falsche) Etymologie, dass sich servus, der »Sklave«, von servare, »retten«, ableite (statt von servire, »dienen«). »Die Bezeichnung ›Sklaven‹ kommt daher, dass Feldherren ihre Gefangenen gewöhnlich verkaufen und sie dadurch retten und nicht töten«, meint der Jurist Florentinus im 2. Jh.[16], und noch ein halbes Jahrtausend später wird Isidor von Sevilla im 7. Jh. den Ursprung der Sklaverei ähnlich definieren: »Das Wort servus haben sie daher genommen, dass die, die nach dem Kriegsrecht von den Siegern hätten getötet werden können, indem sie gerettet wurden, zu Sklaven wurden« (cum servabantur, servi fiebant).[17]

				
					
						Kriegsgefangenschaft, Geburt, Piraterie – Quellen der Sklaverei

					
					Ist solch ein Siegerrecht oder Kriegsrecht fair gegenüber den Besiegten? Die Römer hätten nicht gezögert, die Frage mit Ja zu beantworten. Denn zumindest theoretisch hätten die Besiegten, bevor sie in die Hand des Siegers fielen, sich selbst das Leben nehmen und sich damit die Ungnade der Sklaverei ersparen können. Der Freitod galt jedenfalls in der griechisch-römischen Welt nicht als etwas Unmoralisches.

					Die wichtigste Quelle der Sklaverei neben der Kriegsgefangenschaft war die natürliche Reproduktion. Genauer gesagt, waren Kinder von Sklavinnen unfrei. Da der Körper der Sklavin dem Herrn gehörte, war er auch Eigentümer ihrer Leibesfrüchte. Im Unterschied zu den Vätern – pater semper incertus hieß die Rechtsregel im Vor-DNA-Zeitalter, »der Vater ist immer unsicher« – war die Zuordnung von Kindern zu ihren Müttern eindeutig. Daher bestimmte sich der Rechtsstatus von Kindern nach dem der Mutter. Im Hause geborene Sklaven (vernae) galten im Allgemeinen als angenehmer für die Sklavenbesitzer. Modisch ausgedrückt: Sie waren leichter zu »handeln«, weil sie die Freiheit nie kennengelernt hatten und als Unfreie sozialisiert wurden.

					Die Schuldsklaverei – Folge des Leihens auf den Körper und des Unvermögens, Schulden anders als durch Überlassung des beliehenen Körpers an den Gläubiger zu begleichen – war auf relativ kurze geschichtliche Epochen beschränkt. Es barg auch sozialen Sprengstoff, wenn Menschen, die zuvor Nachbarn oder jedenfalls gleichberechtigte Mitglieder der Bürgergemeinde gewesen waren, plötzlich zu rechtlosen Unfreien in ebendieser Bürgergemeinschaft degradiert wurden.

					Eine nicht zu unterschätzende Quelle der Sklaverei war die Kindesaussetzung. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten stieg die Zahl der ausgesetzten Kinder rasant an; Mädchen waren davon stärker betroffen als Jungen. Wer sich eines solchen Kindes annahm und es aufzog, hatte das Herrenrecht über den Findling. Aus heutiger Sicht eine zynische ökonomische Rechnung: Die entsprechende »Investition« war riskant, da die Kindersterblichkeit hoch war; die »Rendite« bestand darin, eine Sklavin oder einen Sklaven »preisgünstig« zu erwerben und sie bzw. ihn wirtschaftlich auszubeuten – junge Frauen beispielsweise durch Zwangsprostitution in einem Bordell. Weder die Aussetzung noch die Versklavung eines ausgesetzten Kindes kollidierte mit dem Gesetz. Konnte allerdings ein solches Kind später nachweisen, dass es von freien Eltern abstammte, hatte es Anspruch auf sofortige Freilassung. Ob die »Pflegefamilie« in diesem Fall Regress- und Schadensersatzansprüche geltend machen konnte, war unter Juristen umstritten. Freilich war es für die meisten Betroffenen so gut wie ausgeschlossen, den Nachweis ihrer freien Geburt zu führen – es sei denn, ein Zufall kam zu Hilfe, wie ihn Komödiendichter in Wiedererkennungsszenen gern konstruierten, um die Handlung in einem Happy End ausklingen zu lassen.

					Auch diejenigen, die durch kriminelle Akte in die Sklaverei geraten waren, hatten nur geringe Chancen, ihren wahren Rechtsstatus nachzuweisen und damit der Unfreiheit wieder zu entkommen. Menschenraub und Piraterie waren eindeutig illegal, wurden aber auch in friedlichen Zeiten praktiziert und indirekt durch Beamte gedeckt, die nicht so genau hinschauten, woher die auf den Sklavenmärkten angebotene »Ware« stammte. Es gab Banden, die sich in Grenzregionen des Imperiums auf die Menschenjagd spezialisiert hatten und so für Nachschub an Unfreien sorgten. Zudem gab es Kriminelle, die innerhalb des Römischen Reiches Beute machten. Die Gefahr für Schiffsreisende, von Seeräubern überfallen, versklavt oder zur Lösegelderpressung festgehalten zu werden, war zu allen Zeiten und in allen Teilen des Mittelmeeres gegeben.

					Der jähe Wechsel des Glücks, dass ein wohlhabender, einflussreicher Schiffspassagier bei einer Piratenaktion unversehens zu einem hilflosen Sklaven degradiert wurde, war nicht nur ein Topos in den Philosophen- und Rhetorenschulen. Solche Schicksale gab es in der Realität zuhauf, und die Opfer dieser ausgesprochen lukrativen Verbrechen hatten größte Mühe, sich aus den Fängen der Unfreiheit wieder zu befreien. Vor allem im östlichen Mittelmeer existierten kriminelle Netzwerke, die den illegalen Sklavenhandel in großem Maßstab betrieben und alle Tricks nutzten, um die Identifizierung gekidnappter Menschen als freie Bürger zu verhindern und zu erschweren. Der schlechte Ruf, in dem Sklavenhändler (mangones) allgemein standen, erklärte sich auch aus ihrer Mitgliedschaft in solchen kriminellen Vereinigungen, die Freie völlig willkürlich und widerrechtlich versklavten.

				
					
						Demütigung auf dem Sklavenmarkt – Der Mensch als Ware

					
					Für jeden Menschen, der auf welchem Wege auch immer in die Sklaverei gelangte, war das eine Katastrophe. Sie begann mit der Gefangennahme und einem qualvollen Fußmarsch zum nächstgelegenen oder auch, wenn der Sklavenhändler sich größeren Profit davon versprach, zu einem entfernteren Sklavenmarkt. Um sie an der Flucht zu hindern, wurden den Sklaven Halsringe umgelegt, die mit einer Kette untereinander verbunden waren.

					Sklavenmärkte gab es überall, häufig sogar in kleineren Ortschaften. Die menschlichen Verkaufs-»Objekte« wurden auf einem Gerüst ausgestellt, nicht selten nackt, damit kein körperlicher »Mangel« verborgen blieb. Um den Hals trugen die Sklaven vielfach Schilder, auf denen ihre Herkunft, ihr Alter und ihre besonderen Qualifikationen standen. Potenzielle Käufer schauten sich die angebotene »Ware« genau an, tasteten sie ab und erkundigten sich beim Händler nach dem Preis und nach besonderen Eigenschaften, die die Tafel unerwähnt ließ. Gab es Vorerkrankungen? Hatte der Sklave schon einmal einen Fluchtversuch unternommen? War er kriminell geworden, oder hatte er einen anderen »Mangel« (vitium)? All das waren Faktoren, die den Preis mindern konnten.

					Weibliche »Ware« wurde vor allem hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für sexuelle Dienstleistungen – auch als »Lustobjekt« des Käufers – begutachtet – das alles natürlich mit anzüglichen, beleidigenden, beschämenden Kommentaren. Egal, ob sie der Sprache, in der über sie verhandelt wurde, mächtig waren oder nichts von dem verstanden, was da, von Gesten, Ausrufen und Griffen begleitet, gesprochen wurde – es war eine äußerst entwürdigende, angsterfüllte Atmosphäre, in der den Sklaven ihre Ohnmacht und Verlassenheit zu Bewusstsein kam. Wie sie selbst taxiert wurden, so versuchten auch sie, vom Habitus und von der Miene des Kaufinteressenten abzulesen, was für ein Herr sie da erwartete. Was mochte das für ein »Typ« sein, dem sie für ihr weiteres Leben voll und ganz ausgeliefert sein würden? Für welche Arbeiten mochte er sie vorsehen? Würde er sie in eine anonyme familia rustica zusammen mit Dutzenden anderer Unfreier stecken oder sie in eine familia urbana mit der Aussicht auf einigermaßen menschliche Behandlung aufnehmen?

					Die Verwendung richtete sich nach der Ausbildung, den physischen Kräften, intellektuellen Fähigkeiten und dem Aussehen des einzelnen Sklaven bzw. der einzelnen Sklavin. Insofern konnten die Verkaufs-»Objekte« ahnen, wozu man sie kaufte; wissen konnten sie es nicht. Und auch nicht, wie sie behandelt würden, verbal gedemütigt oder geschlagen, sexuell missbraucht oder zur peinvollen Mühlenarbeit abgeordnet, weiterverkauft, verliehen oder verschenkt. Sklaven waren menschliche Ware, und so wurden sie behandelt. Nach ihren Wünschen fragte auf dem Sklavenmarkt niemand. Sie hatten zu antworten, wenn sie gefragt wurden, und ansonsten zu schweigen und abzuwarten, bis man sie an den Mann oder an die Frau gebracht hatte. Sie waren eingeschüchtert von der ganzen Situation, aber sicher auch von vorangehenden Drohungen des Sklavenhändlers, bloß kein falsches Wort zu sagen, das ihren Verkaufswert mindern könnte. In dieser Atmosphäre etwa zu behaupten, man sei eigentlich ein freier Mensch und illegal auf den Sklavenmarkt verschleppt worden, war illusorisch. Es hätte strenge Peitschenhiebe nach sich gezogen.

					Natürlich ist manches von dem gerade Gesagten spekulativ. Es gibt keine authentischen Zeugnisse von Sklaven, die von diesen furchtbaren Momenten in ihrem Leben berichten würden. Ganz anders sieht es bei denen aus, die um die menschliche Ware feilschten. Über ihre Verhandlungen und besonders über die juristischen Hintergründe sind wir bestens unterrichtet. Da wurden ja jedes Jahr viele Zehntausend entsprechender Kaufverträge geschlossen – ein Beschäftigungsprogramm auch für Juristen. Häufiger Streitpunkt waren tatsächliche oder vermeintliche Mängel: Ein »Vorleser«, der sich als Analphabet herausstellte, musste vom Verkäufer zurückgenommen werden, ein Daker, der in Wirklichkeit ein Syrer war, desgleichen, weil eine arglistige Täuschung über seinen Charakter vorlag: In der an oberflächlichen ethnischen Etikettierungen nicht armen Welt der Antike sagte man Syrern eine Neigung zum Stehlen nach. Ärger gab es regelmäßig auch bei falschen Angaben über die Gesundheit des Sklaven. Mancher Käufer ließ sich ausdrücklich versichern, dass der Sklave nicht an Epilepsie litt, und selbstverständlich mussten auch psychisch-moralische »Defekte« bzw. das, was sich dem Käufer so darstellte, wahrheitsgemäß angegeben werden, so z.B. eine Neigung zum Weglaufen oder zum »Bummeln«.

					Als Marktaufseher waren die Aedilen zuständig. Sie verfügten daher in ihrem Edikt: »Wer Sklaven verkauft, muss den Käufer darüber in Kenntnis setzen, welche Krankheit oder welchen Mangel ein jeder aufweist, wer schon einmal einen Fluchtversuch unternommen hat oder ein Herumtreiber ist: Das alles soll beim Sklavenverkauf öffentlich und wahrheitsgemäß erklärt werden. Ist aber ein Sklave unter Verletzung dieser Offenbarungspflicht verkauft worden … so werden wir dem Käufer und allen, die von diesem Geschäft betroffen sind, das Recht einräumen, ein Gerichtsverfahren anzustrengen, dass dieser Sklave zurückgegeben wird.«[18]

					Der Verkäufer war auch für »Mängel« schadensersatzpflichtig, die er beim Verkauf nicht kannte, es sei denn, im Vertrag wurde diese Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Bestimmung traf auch bei offengelegten Einschränkungen zu; solche »Mängel« konnten ja beim Kaufpreis berücksichtigt werden. Die defekte »Ware« Mensch musste lediglich ehrlich deklariert werden.

					War man handelseinig geworden, so nahm der Käufer seine »Ware« mit oder ließ sie von Helfern in sein Haus oder dahin schaffen, wo sie fortan eingesetzt wurde. Diesen Einsatz nannten die Römer servire, »als Sklave dienen«. Das deutsche »servieren« und das englische service leiten sich davon ab. Im Unterschied zum lateinischen servire beruhen die modernen Begriffe indes auf einer freien Entscheidung des Service-Leisters. Und auch der im süddeutschen Sprachraum gängige Gruß »Servus« (»zu Diensten«) hat eine sehr abgemilderte Bedeutung angenommen. Als »Sklave« des Gegrüßten empfindet sich keiner, der »Servus« sagt – was umgekehrt nicht dazu verleiten sollte, den servus-Begriff der Römer zu verharmlosen. Mit Freiwilligkeit hatte dieses »Dienen« nichts zu tun.

				
					
						Eine Sklavenhaltergesellschaft? – Wer Latein lernt, begegnet untypischen Familien

					
					Gedient« wurde überall im Römischen Reich, d.h. Sklaven waren omnipräsent. Sie gehörten geradezu selbstverständlich dazu. Insofern war Rom eine Sklavenhaltergesellschaft. Es gab keinen gesellschaftlichen Bereich, keinen Beruf und keinen Ort, in dem man nicht auf Menschen gestoßen wäre, die in Unfreiheit lebten. Da es keine Statistiken oder gar Personenstandsregister aus dem Altertum gibt, ist man, was Größenordnungen angeht, auf Schätzungen angewiesen. Sie differieren naturgemäß stark, weil sie außer soliden Quellen auch spekulative Elemente und persönliche Wertungen einzelner Forscher enthalten, die sich mit der Demographie der römischen Welt beschäftigen. Sicher kann man sagen, dass der Prozentsatz an Sklaven in der Hauptstadt am höchsten gewesen ist. Dort hatte das Gros der Oberschicht-Angehörigen mindestens einen Stadthaushalt mit teilweise mehreren Dutzend oder sogar mehreren Hundert Sklaven. Die Gesamtzahl stadtrömischer Unfreier wird heute auf bis zu einem Drittel der Gesamtbevölkerung Roms geschätzt, d.h. im frühen 1. Jh. um die 300.000.

					Auch Italien hatte überproportional viele Sklaven, an die 20 Prozent vielleicht, während ihre Zahl im gesamten Imperium bei rund 10 Prozent lag. Bei einer Gesamteinwohnerzahl von 60 bis 70 Millionen auf römischem Reichsgebiet im 1. und 2. Jh. ist von rund 7 bis 10 Millionen Unfreien auszugehen. Für das römische Ägypten stehen valide Quellen zur Verfügung, denen zufolge 15 Prozent der Stadt- und acht Prozent der Landbevölkerung unfrei war. Die Tendenz – größere Sklavenpopulationen in der Stadt als auf dem Lande – dürfte auf das Gesamtimperium zu übertragen sein, wenngleich mit deutlichen regionalen Abweichungen zu rechnen ist.

					Es handelt sich bei all diesen Zahlen um Größenordnungen. Aber selbst wenn sie nach oben zu verschieben sind, was den Anteil der Sklaven an der Gesamtbevölkerung angeht, so steht doch fest, dass die Unfreien stets in der deutlichen Minderheit geblieben sind. Da die allermeisten Sklaven den oberen zehn Prozent der freien Bevölkerung gehörten, ist klar, dass die normale römische Familie keinen Sklaven besaß. Die Verteilung des Sklavenbesitzes war extrem einseitig; in einer modernen Gerechtigkeitsdebatte würde man »ungerecht« sagen, wenn man von dem Aspekt der Menschenrechte und der ethischen Fragwürdigkeit der Sklaverei absehen könnte. Angesichts teilweise sehr phantasievoller Vorstellungen ist also zu betonen, dass der kleine Mann in Rom, der Normalbürger, von einem eigenen Sklaven nur träumen konnte. Arme Schlucker – das waren weit über 50 Prozent der Bevölkerung – sind nie Sklavenbesitzer gewesen. Die römische Normalfamilie, die Schülerinnen und Schülern im Lateinbuch begegnet, hat in der Regel zwei bis drei Sklaven. Es handelt sich also um eine Normalfamilie der Oberschicht, die die Lateineleven in ihrem ersten Lernjahr begleitet.

					Im Hinblick auf die absoluten Zahlen ist es nicht mehr ganz so einfach, von einer »Sklavenhaltergesellschaft« zu sprechen. Zumindest in einem naiven Verständnis würde dieser Begriff einen erheblich höheren demographischen Sklaven-Faktor erwarten lassen, knapp über oder an der Grenze zur Mehrheit möglicherweise. Noch komplizierter wird es dadurch, dass es sich bei der »Sklavenhaltergesellschaft« um einen alten ideologischen Kampfbegriff aus der Zeit des linientreuen Marximus-Stalinismus handelt. Marxistische Historiker bezeichneten die Antike so, um der schematischen Kategorisierung der Menschheitsgeschichte zu genügen. Sie definierte die griechisch-römische Antike als Sklavenhalterordnung, insofern die Produktionsverhältnisse entscheidend durch die unfreie Arbeit bestimmt worden seien.

					Das ist indes eine nicht nur sehr fragwürdige, sondern auch widerlegbare und vielfach widerlegte These. Außer dem griechischen Sparta, das die unterworfene Helotenbevölkerung in der Weise für sich arbeiten ließ, dass die spartanischen Vollbürger selbst keiner Erwerbsarbeit nachgehen mussten, hat es in der gesamten Antike keinen Staat gegeben, dessen ökonomisches Fundament die Sklaverei gewesen wäre.

				
					
						Sklavenluxus und Luxussklaven – Statussymbole ohne ökonomischen Mehrwert

					
					Das trifft ebenso und gerade auf Rom zu. Die allermeisten Männer mussten einer Erwerbsarbeit nachgehen, auch viele Frauen waren berufstätig, und außerdem gab es Kinderarbeit in nennenswertem Umfang. Die Vorstellung, dass vor allem in der Hauptstadt Rom Zehn- oder gar Hunderttausende Römer staatlich alimentiert worden wären und nicht für ihren und ihrer Familie Lebensunterhalt hätten arbeiten müssen, ist kompletter Unfug. (Im Kapitel »Panem et circenses« wird das näher ausgeführt.) Und ebenso die Vorstellung, dass »die« Sklaven die Arbeit für die Freien erledigt hätten. Tatsächlich haben in allen Bereichen Freie und Unfreie Hand in Hand gearbeitet, auf den Feldern ebenso wie beim Bau von Häusern, Theatern und Tempeln, in der Schmiedewerkstatt ebenso wie beim Friseur und beim Kaufmann um die Ecke. Bis auf die Rentiers der Oberschicht, die ein paar Prozent der Bevölkerung ausmachten, haben auch die Freien gearbeitet und, wie die demographische Statistik leicht erkennen lässt, das Vielfache dessen zum Bruttosozialprodukt beigetragen, was die Unfreien dazu beisteuerten.

					Hinzu kommt, dass ein nicht geringer Teil der Sklaven nicht in der Produktion tätig war, sondern Dienstleistungen erbrachte, die dem Komfort und der Bequemlichkeit der Reichen zugutekamen: Hausarbeiten, persönliche »Betreuung« bis hin zum Anziehen der Herrin oder des Herrn, Entertainment im weitesten Sinne vom Vorlesen bis zum Lieblingssklaven, mit dem man sich sexuell vergnügte, und andere Dienste, die Luxus waren und insofern keinem Freien den Arbeitsplatz wegnahmen. Die feinen Römer waren da ausgesprochen erfindungsreich. Sie ließen sich von Sänftenträgern und Kammerdienern, von Possenreißern und Namensnennern, von Trancheuren und Boten, von Harfenspielerinnen und Lustknaben (pueri delicati), von Tänzern und ständigen Begleitern (pedisequi), von Sonnenschirmhaltern und Fackelträgern, von Vorschmeckern und Ringverwaltern, von Masseuren und Friseuren verwöhnen. »Wir wandeln auf fremden Füßen, wir lesen mit fremden Augen, und wir grüßen mit fremdem Gedächtnis«, beschreibt ein Kritiker diese unproduktiven Dienstleistungen.[19]

					In seinem berühmten »Sklavenbrief« führt Seneca seinen Standesgenossen geradezu genüsslich vor Augen, zu welch »perverser« Aufgabenteilung der Sklavenluxus geführt habe: »Einer tranchiert kostbares Geflügel. Mit sicheren Schnitten führt er die kundige Hand durch Brust und Keulen, schneidet Bissen zurecht, der Unglückliche, der für diese eine Sache lebt, Geflügel elegant zu zerlegen – wenn nicht der noch ärmer dran ist, der ihm das um seines Genusses willen beibringt, als der, der gezwungen wird, es zu erlernen. Ein anderer, der Mundschenk, trägt Frauenkleidung und muss mit dem Alter kämpfen: Er kann dem Knabenalter nicht entfliehen (…) und durchwacht die ganze Nacht, die er zwischen der Trunkenheit seines Herrn und dessen Geilheit aufteilt. (…) Ein anderer, dem die Kontrolle über die Gäste übertragen ist, steht unglücklich da und wartet darauf, wen seine Schmeichelei und die Unbeherrschtheit seines Schlundes oder seiner Zunge für eine Einladung am kommenden Tag empfiehlt. Nimm die Einkäufer hinzu, die genaue Kenntnis von den Geschmacksnerven ihres Herrn haben, die wissen, welcher Speise Geschmack ihn anregt, welcher Speise Aussehen ihm Spaß macht, durch welche kulinarische Neuigkeit er von Überdruss befreit werden kann, wovor er aufgrund seines Sattseins Ekel empfindet, worauf er gerade an diesem Tage Appetit hat.«[20]

					Was wie eine Karikatur anmutet, war in zahlreichen vornehmen Haushalten Normalität. Eine Vielzahl von Sklaven galt als Statussymbol, und Ausdruck ostentativer Luxusentfaltung war es ja gerade, möglichst viele Menschen zu Tätigkeiten und Verrichtungen heranzuziehen, die man unschwer selbst hätte erledigen können. Solche Haushaltssklaven waren nicht produktiv. Sie schufen keinen Mehrwert, sondern belasteten, ökonomisch gesehen, die Volkswirtschaft, insofern sie letztlich durch die Arbeit anderer ernährt, gekleidet und untergebracht werden mussten.

					Sklavenarbeit bildete nicht das Fundament der römischen Wirtschaft, aber selbstverständlich war die unfreie Arbeit ein nicht unerheblicher Teil der Ökonomie. Der wesentliche Unterschied zur freien Arbeit war der Zwang. Sklaven konnten sich nicht aussuchen, wo, für wen und was sie arbeiteten. Sie hatten kein Kündigungsrecht; Freizügigkeit war ihnen verwehrt, auch wenn sich viele Stadtsklaven frei in ihrer Kommune bewegen durften. Sklaven genossen keine Arbeitsschutzrechte; sie wurden so ausgebeutet, wie es ihren Herren passte. Im Laufe der Kaiserzeit wurden allerdings einige Schutzbestimmungen erlassen, z.B. das Verbot, Sklaven gegen ihren Willen zum Kampf in die Arena und Sklavinnen ins Bordell zu schicken, falls der frühere Herr das im Kaufvertrag untersagte. Ebenso mussten hoch qualifizierte Sklaven ihrem Können gemäß eingesetzt werden. Den unfreien Geschäftsführer eines Gewerbebetriebs oder Ladens ohne triftige Begründung zum einfachen Landarbeiter zu degradieren, war untersagt. Ob freilich die juristische Norm von den Herren respektiert wurde, stand auf einem anderen Blatt.

					Das alles waren schon gravierende Einschränkungen, die eine klare Linie zu den freien Arbeitern markierten – auch wenn viele von denen eher juristisch als faktisch in einer besseren Situation waren. Auf der anderen Seite gab es keinerlei »Berührungsängste« zwischen unfreien und freien Arbeitern. Sie arbeiteten gemeinsam auf den Feldern und in den Werkstätten, und es war nichts Ungewöhnliches, dass ein Unfreier Vorgesetzter eines freien Kollegen war. Für Freie war es keine Schande, mit Sklaven zusammenzuarbeiten oder sich von einem Sklaven Anweisungen geben zu lassen. Man arbeitete, soweit die Quellen eine Aussage dazu erlauben, kollegial zusammen – jedenfalls ohne grundsätzliche hierarchische Konflikte, die man theoretisch erwarten könnte. Die Arbeit wurde in der Regel auch gleich bezahlt – allerdings mit dem nicht unwesentlichen Unterschied, dass der Freie seinen Lohn behielt und der Sklave ihn an seinen Herrn abgeben musste. Es gibt Indizien dafür, dass die Arbeitsmoral der Sklaven darunter litt, ohne dass sich Beweise für eine Sabotage-Mentalität finden ließen. Gerade die gemeinsame Arbeit von Freien und Unfreien dürfte eine indirekte Sozialkontrolle mit sich gebracht haben: Die freien Arbeiter passten auf, dass sie nicht unverhältnismäßig mehr zu arbeiten hatten.

				
					
						De profundis – Die Qualen der Bergwerks- und Mühlensklaven

					
					Vom primären bis zum tertiären Wirtschaftssektor gab es keine Tätigkeit, die sich exklusiv mit freier oder unfreier Arbeit verbunden hätte. Von typischen Sklavenberufen kann daher keine Rede sein, auch wenn Unfreie in manchen Bereichen überrepräsentiert waren. Das betraf z.B. das Unterhaltungswesen und zumindest zeitweise auch den Bergbau. Der war zu allen Zeiten eine besonders schwere, lebensgefährliche und das Leben der Arbeiter verkürzende Schufterei. In republikanischer Zeit wurden viele Sklaven in den Silberbergwerken der Iberischen Halbinsel grausam ausgebeutet: »Die Bergwerkssklaven bringen ihren Herren unglaublich hohe Gewinne«, stellt der griechische Historiker Diodor fest und schildert die unmenschlichen Arbeitsbedingungen: »Sie verbringen ihr Leben Tag und Nacht unter Tage und ruinieren dort ihren Körper. Viele sterben infolge übermäßig harter Arbeitsbedingungen; denn es gibt für sie keine Unterbrechung und keine Erholungspausen bei der Mühsal. Stattdessen werden sie von den Aufsehern mit Schlägen gezwungen, in ihrem elenden Dasein auszuharren. In diesem Unglück werfen sie ihr Leben geradezu weg. Manche allerdings haben die physische und psychische Kraft, diese Strapazen über längere Zeit zu erdulden. Ihr Leiden ist so groß, dass sie lieber sterben als weiterleben würden.«[21]

					Diodor dürfte sich mit dieser Schilderung auf die Verhältnisse des 2. Jh.v.Chr. beziehen, als Rom viele Kriege mit Massenversklavungen führte und die »Ware Mensch« deutlich preiswerter war als zu anderen Zeiten. Später stiegen die Sklavenpreise merklich an, sodass man mit dem »menschlichen Kapital« auch bei der Bergwerksarbeit schonender umging. Jedenfalls ist von vergleichbaren Quälereien nichts mehr zu hören. Gleichwohl blieb die Arbeit vor allem in Blei-, aber auch in Silbergruben höchst gefährlich und extrem ungesund. Freie und unfreie Arbeiter gleichermaßen hatten dort nur eine kurze Lebenserwartung: »Welches Gift atmen die Goldminen aus! Was machen sie mit den Gesichtern der Menschen und ihrer Farbe! Siehst und hörst du nicht, wie die in kurzer Zeit zu sterben pflegen und ihnen die Kraft zum Leben fehlt, die eine starke Gewalt mit Notwendigkeit an diese Arbeit fesselt?«[22]

					Auch auf den Latifundien war die Zahl der unfreien Arbeiter erheblich größer als die der freien. Diese Feststellung betrifft nur die großen Güter, nicht die Personalsituation in der Landwirtschaft an sich. In mittelgroßen und kleinbäuerlichen Betrieben waren Sklaven eher selten zu finden, sodass im Ganzen sehr viel mehr Freie als Sklaven in der landwirtschaftlichen Produktion tätig waren. Was große Güter angeht, so gehörten Sklaven dort gewissermaßen zum Inventar. Die römischen Juristen sprachen vom instrumentum fundi, von der »Ausstattung eines Landguts«, und meinten damit auch die jeweilige familia rustica. Die Lebensbedingungen dieses »menschlichen Inventars« waren hart. Die meisten Unfreien dort kannten nur Arbeit; auf einigen Höfen wurden sie in ergastula, »Arbeitsgefängnisse«, gesperrt, nachts angekettet, manche sogar tagsüber zur Strafe oder wegen Fluchtgefahr an den Füßen gefesselt. Wie weit diese entwürdigende Praxis verbreitet war, lässt sich nicht sagen. Sie betraf wohl eher eine Minderheit. Andererseits gibt es zu denken, wenn ein Gutsbesitzer seinen Briefpartner ausdrücklich darauf hinweist, »dass ich auf meinen Besitzungen nirgendwo mit Ketten gefesselte Sklaven halte und in dieser Gegend auch niemand sonst das tut«[23]. Anderswo, muss man ergänzen, war es anders.
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   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

   1. Definitions.

      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
      the copyright owner that is granting the License.

      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
      other entities that control, are controlled by, or are under common
      control with that entity. For the purposes of this definition,
      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
      direction or management of such entity, whether by contract or
      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
      exercising permissions granted by this License.

      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
      including but not limited to software source code, documentation
      source, and configuration files.

      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical
      transformation or translation of a Source form, including but
      not limited to compiled object code, generated documentation,
      and conversions to other media types.

      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
      Object form, made available under the License, as indicated by a
      copyright notice that is included in or attached to the work
      (an example is provided in the Appendix below).

      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
      editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
      of this License, Derivative Works shall not include works that remain
      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
      the Work and Derivative Works thereof.

      "Contribution" shall mean any work of authorship, including
      the original version of the Work and any modifications or additions
      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
      means any form of electronic, verbal, or written communication sent
      to the Licensor or its representatives, including but not limited to
      communication on electronic mailing lists, source code control systems,
      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
      subsequently incorporated within the Work.

   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
      Work and such Derivative Works in Source or Object form.

   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
      (except as stated in this section) patent license to make, have made,
      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
      where such license applies only to those patent claims licensable
      by such Contributor that are necessarily infringed by their
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
      institute patent litigation against any entity (including a
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
      or contributory patent infringement, then any patent licenses
      granted to You under this License for that Work shall terminate
      as of the date such litigation is filed.

   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
      modifications, and in Source or Object form, provided that You
      meet the following conditions:

      (a) You must give any other recipients of the Work or
          Derivative Works a copy of this License; and

      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices
          stating that You changed the files; and

      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
          attribution notices from the Source form of the Work,
          excluding those notices that do not pertain to any part of
          the Derivative Works; and

      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
          distribution, then any Derivative Works that You distribute must
          include a readable copy of the attribution notices contained
          within such NOTICE file, excluding those notices that do not
          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
          of the following places: within a NOTICE text file distributed
          as part of the Derivative Works; within the Source form or
          documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
          within a display generated by the Derivative Works, if and
          wherever such third-party notices normally appear. The contents
          of the NOTICE file are for informational purposes only and
          do not modify the License. You may add Your own attribution
          notices within Derivative Works that You distribute, alongside
          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
          that such additional attribution notices cannot be construed
          as modifying the License.

      You may add Your own copyright statement to Your modifications and
      may provide additional or different license terms and conditions
      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
      the conditions stated in this License.

   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
      this License, without any additional terms or conditions.
      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
      the terms of any separate license agreement you may have executed
      with Licensor regarding such Contributions.

   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
      except as required for reasonable and customary use in describing the
      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
      implied, including, without limitation, any warranties or conditions
      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
      risks associated with Your exercise of permissions under this License.

   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
      liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
      incidental, or consequential damages of any character arising as a
      result of this License or out of the use or inability to use the
      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
      other commercial damages or losses), even if such Contributor
      has been advised of the possibility of such damages.

   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
      or other liability obligations and/or rights consistent with this
      License. However, in accepting such obligations, You may act only
      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
      defend, and hold each Contributor harmless for any liability
      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
      of your accepting any such warranty or additional liability.

   END OF TERMS AND CONDITIONS

   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

      To apply the Apache License to your work, attach the following
      boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
      replaced with your own identifying information. (Don't include
      the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate
      comment syntax for the file format. We also recommend that a
      file or class name and description of purpose be included on the
      same "printed page" as the copyright notice for easier
      identification within third-party archives.

   Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
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This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL


-----------------------------------------------------------
SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
-----------------------------------------------------------

PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font creation
efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
open framework in which fonts may be shared and improved in partnership
with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, 
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply
to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components,
in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding
Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as
presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created
using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.



Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.
Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below)


Bitstream Vera Fonts Copyright
------------------------------

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is
a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated
documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the
Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge,
publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit
persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall
be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular
the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and
additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts
are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word
"Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font
Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream
Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no
copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT,
TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME
FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE
FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome
Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software
without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream
Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot
org.

Arev Fonts Copyright
------------------------------

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and
associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce
and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software,
including without limitation the rights to use, copy, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit
persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice
shall be included in all copies of one or more of the Font Software
typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in
particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be
modified and additional glyphs or characters may be added to the
Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either
the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts
or Font Software that has been modified and is distributed under the 
"Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but
no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by
itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL
TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in this Font Software without prior written authorization
from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong @ free
. fr.

TeX Gyre DJV Math
-----------------
Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.

Math extensions done by B. Jackowski, P. Strzelczyk and P. Pianowski
(on behalf of TeX users groups) are in public domain.

Letters imported from Euler Fraktur from AMSfonts are (c) American
Mathematical Society (see below).
Bitstream Vera Fonts Copyright
Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera
is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of the fonts accompanying this license (“Fonts”) and associated
documentation
files (the “Font Software”), to reproduce and distribute the Font Software,
including without limitation the rights to use, copy, merge, publish,
distribute,
and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons  to whom
the Font Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice
shall be
included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular
the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and
additional
glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are
renamed
to names not containing either the words “Bitstream” or the word “Vera”.

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or
Font Software
that has been modified and is distributed under the “Bitstream Vera”
names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but
no copy
of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT,
TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME
FOUNDATION
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN
ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE
THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the names of GNOME, the GNOME
Foundation,
and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote
the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written
authorization from the GNOME Foundation or Bitstream Inc., respectively.
For further information, contact: fonts at gnome dot org.

AMSFonts (v. 2.2) copyright

The PostScript Type 1 implementation of the AMSFonts produced by and
previously distributed by Blue Sky Research and Y&Y, Inc. are now freely
available for general use. This has been accomplished through the
cooperation
of a consortium of scientific publishers with Blue Sky Research and Y&Y.
Members of this consortium include:

Elsevier Science IBM Corporation Society for Industrial and Applied
Mathematics (SIAM) Springer-Verlag American Mathematical Society (AMS)

In order to assure the authenticity of these fonts, copyright will be
held by
the American Mathematical Society. This is not meant to restrict in any way
the legitimate use of the fonts, such as (but not limited to) electronic
distribution of documents containing these fonts, inclusion of these fonts
into other public domain or commercial font collections or computer
applications, use of the outline data to create derivative fonts and/or
faces, etc. However, the AMS does require that the AMS copyright notice be
removed from any derivative versions of the fonts which have been altered in
any way. In addition, to ensure the fidelity of TeX documents using Computer
Modern fonts, Professor Donald Knuth, creator of the Computer Modern faces,
has requested that any alterations which yield different font metrics be
given a different name.

$Id$





